
 

 

 
 

 
 
 
Ablauf für Passbestellungen 

 
Nach der Gelbgurtprüfung bestellt der Club/Schule für das Mitglied einen Pass. Dies 
erfolgt mittels dem offiziellen Formular oder dem Portal im Internet. Nach Zustellung des 
Formulars oder der Anmeldung mittels Portal muss umgehend die Gebühr für den Pass 
und die entsprechende Jahreslizenz auf das Konto des SJV überwiesen werden. Der Pass 
wird Ihnen innert ca. 2-3 Wochen zugestellt. Die Jahreslizenz folgt einige Tage später mit 
separater Post. 

 
 

Passbestellungen per „Express“ 
 

Sie haben die Möglichkeit für ein Mitglied einen Pass zu bestellen, welcher innerhalb der 
nächsten drei Tage nach eintreffen der benötigten Unterlagen beim SJV, dem Club/Schule 
per A-Post zugestellt wird. Für den „Expresspass“ erhebt der SJV nebst der Gebühr für 
Pass und die entsprechende Jahreslizenz eine zusätzliche Gebühr von Fr. 10.— pro Pass. 
Die Bestellung erfolgt mittels dem offiziellen Formular oder dem Portal im Internet. Sofort 
nach Zustellung des Formulars per Fax oder der Anmeldung mittels Portal muss die 
Gebühr für den Pass, die entsprechende Jahreslizenz und die Expressgebühr auf das 
Konto des SJV überwiesen werden. Die Quittung der Zahlung ist dem SJV per Fax 
zuzustellen und Expresspass zu vermerken. Nachdem alle Unterlagen vollständig bei der 
Geschäftsstelle eingetroffen sind, wird der Pass per A-Post zugestellt. 

 
 

Umtausch eines Jugendpasses in einen blauen Pass 
 

Besitz ein Mitglied einen Jugendpass kann dieser bis spätestens im 14. Altersjahr 
kostenlos in einen blauen Pass umgetauscht werden. Zu diesem Zweck ist der 
Geschäftsstelle SJV der Jugendpass mit dem Vermerk „Umtausch“ zuzustellen. Es ist ein 
Adressierter und Frankierter Rückantwortumschlag beizulegen.  
Achtung:  Der Jugendpass ist nur bis zum 14. Altersjahr gültig und muss danach 

zwingend umgetauscht werden.  
 
 
Erinnerung  
 
Wir möchten Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass gemäss Reglement 
Mitgliederwesen alle Judo- bzw. Ju-Jitsukas ab Gelbgurt im Besitz eines Passes sowie der 
entsprechenden Jahreslizenz sein müssen. Dies gilt auch wenn diese keine Kurse oder 
Wettkämpfe besuchen. 
 

 


